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Bambergiſch

Gon offentlichen Todlſchlaͤgen/ ſo in Schlachtung ontet

ꝝviel Leuten geſchehen/ das niemand gethon will
haben / gnugſam Anzeigung .

XLII . Item / Todtſchlaͤg ſo in offen Schlachtungen geſchehen/ das nie⸗

Pureg la Mig. Mand Thaͤter ſeyn will / iſt dann der Verdacht ben der Schlachtung auch
Sehun en anae· init dem Entlelbten widerwertig geweſt / ſein Meſſer gewonnen / vnd auff
dänerſelnwnbenden Entleibten geſtochen gehawen/ oder mit gefehrllchen Streichen ge⸗

dubeenſser Beudler ſchlagen hat / Solches iſt ein redliche Anzeygung der geũbten Thathabb/
vnd peinlich zufragen : Vnd wird ſolcher Verdacht noch mehr geſterckt/

gelehrſhn annzz. lrtl Wo ſein Wehr blutig geſehen worden were . Wo aber ſolcher oder der⸗

aufabe·¶ gleichen nicht vorhanden / ob er dann vngefchrlicher Weiß bey dem Han⸗

delgeweſen / ſoll er peinlich nicht gefragt werden .

Son heimlichen Kinderhaben vnd töͤdten durch jhr
Mutter / gnugſam Anzeygung .

XLIII . Item / So man ein Dirn ( die fuͤr ein Jungfraw geht ) in Arg⸗
WWo heeſtſonberüche won hat / daß ſie heimlich ein Kind gehabt / vnd ertöͤdt habe/ ſoll man

Sene einen
ſonderlich erkunden / ob ſie mit einem groſſen vngewoͤnlichem Leib geſe⸗

that / wider ein verdach⸗
SPerßen ( ncheguug · hen worden / Mehr / ob ihr der Leib kleiner worden / vnd darnach bleich
ſam erfunden werden

e vnd ſchwach geweſt ſey / So ſolches vnd dergleichen erfunden wurdet /

— — wo dann dieſelbig Dirn ein Perſon iſt / darzu man ſich der verdachten

Suldſwunh wüöche . That verſehen mag/ ſoll ſie durch verſtendige Frawen an heimlichen ſtet⸗
gefetzt ſeyn am 35. Arti⸗

kel anfabend. ten ( als zu weiter Erfarung dienſtlich iſt ) beſichtigt werden / wirdet ſie

dann doſelbſt auch Argwöͤnig erfunden/ vnd will der That dannoch nicht
bekennen / ſoll man ſie peinlich fragen .

XLIIII . Item / Ob aber das Kindlein / ſo kuͤrtzlich ertoͤdt worden iſt / das

der Mutter die Milch in den Bruͤſten noch nicht vergangen / Die mag

auch an ihren Bruͤſten gemolcken werden / welcher dann in den Broſten

recht vollkommene Milch gefunden wird / die hat derhalben ein ſtarcke

Vermutung / peinlicher Frag wegen / wider ſich. Nachdem 499e Lei
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Halß⸗Gericht. 13
che Leibaͤttzt ſagen / daß auß etlichen natuͤrlichen Vrſachen / eiwan eine /
bie keln Kind getragen / Wilch in Bruͤſten haben moͤge/ Darumb ſo ſich
ein Dirn in dieſen Faͤllen alſo entſchuldigt / ſoll deßhalb durch die Heb⸗
ammen / oder ſonſt weiter Erfahrung geſchehen.

Von heimlichem Vergeben / genugſame
Anzeigung .

Item / So der Verdacht bewieſen wurdet / daß er Gifft kaufft / XLV .
oder ſonſt damit vmbgangen iſt / vnd der Verdacht mit dem vergifften
in Vneinigkeit geweſt / oder aber von ſeinem Todt Vortheils oder Nutz
wartendt were / oder fonſt ein leichtfertig Perſon / zu der man ſich der

That verſehen moͤchte / Das macht ein redliche Anzeigung der Miſſe⸗ weitee dadorn en den
Artickeln / die zů gemei⸗that / er koͤnt dann mit glaublichem Schein anzeigen / daß er ſolche Gifft Wiſrne gungtn

zu andern vnſtraͤfflichen Sachen hette brauchen woͤllen/ oder gebraucht am 1 . Mückel anfa⸗

hett . Item / So einer Gifft kaufft / vnd deß vor der Obrigkeit in laug⸗
0

nen ſtuͤnde/ vnd doch deß Kauffs vberwieſen wurde / macht auch genug⸗
ſam Vrſach zu fragen / worzu er ſolch Gifft gebraucht / oder brauchen
woͤllen .

Von Verdacht derRauber / genugſame
Anzeigung .

Item / So erfunden würdet / daß jemand der Gůtter / ſo geraubt XLVI .
ſeyn/ bey ihme/ oder dieſelben verkaufft / vergeben / oder in ander geſtalt — ſordlh⸗
damut verdachtlicher welß gehandelt / vnd ſeinen Verkauffer oder Wehr r/wler en ver
mann nicht anzeigen wolt / Der hat ein redlich Anzeigung/ ſolches Raubs dachte Perſon / niche

genugſam erfunden
halben / wider ſich/ dieweil er nicht außfuůndigmacht / daßer ſolche Gůt⸗ werden mögen / ſo luch

weiker davorn in den
ter / vnwiſſend deß vnrechten Herkommens / vnd mit einem guten Glau⸗ Aruck in/ dieugemel⸗

ner Anzeigung allerlenben/ an ſich bracht habe .
z5 l 2

Item / So Reiſſig oder Fußknecht / gewonlich bey den Wirtten XNLVII .
ligen vnd zehren/ vnd nicht ſolch redlich Dienſt / Handthierung / oderK zeh cht ſolch redlich
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